
Allgemeine Geschäftsbedingungen Vermietung und sonstige Sach- und Dienstleistungen 

§ 1 Geltungsbereich 

 

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend AGB genannt) sind Grundlage und Bestandteil aller zwischen der  

Technology for Sound & Light ( im nachfolgenden TSL genannt) und ihren Vertragspartnern (nachfolgend Kunde genannt) geschlossenen Vertrage, welche 

die Vermietung von Gegenständen und/oder hiermit zusammenhangende Sach- und Dienstleistungen von TSL zum Gegenstand haben. 

2. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Kunden. Individuelle Vereinbarungen gehen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen in jedem Falle vor. 

Etwaige anders lautende Geschäftsbedingungen des Kunden haben keine Gültigkeit. Solche AGB gelten nur, wenn TSL diese ausdrücklich schriftlich 

bestätigt. 

 

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss 

 

1. Die Angebote von TSL sind unverbindlich. Die Auftragserteilung durch den Kunden bedarf der Schriftform und ist für einen Zeitraum von zwei Wochen ab 

Zugang der Auftragserteilung bindend. TSL ist in der Entscheidung über die Annahme frei. 

 

§ 3 Mietzeit 

 

1. Die Mietzeit schließt den vereinbarten Tag der Bereitstellung der Mietgegenstande im Lager von TSL (Mietbeginn) und den vereinbarten Tag der Rückgabe der 

Mietgegenstände im Lager von TSL (Mietende) ein. Dies gilt unabhängig davon, ob der Kunde, TSL oder ein Dritter den Transport durchführt. 

 

 

§ 4 Vergütung 

 

1. Soweit nichts anderes vereinbart wurde, gilt der in der jeweils bei Vertragsabschluss gültigen Preisliste von TSL enthaltene Mietpreis als vereinbart. 

2. Ist in Vertragen über zusätzliche Dienstleistungen, wie z. B. Anlieferung, Montage und Betreuung durch Fachpersonal, die H6he des Entgelts nicht geregelt, 

gilt ein angemessenes Entgelt als vereinbart. 

 

 

§ 5 Transport 

 

1. Soweit nichts anderes vereinbart wurde, schuldet TSL nicht den Transport der Mietgegenstande. 

 

§ 6 Stornierung durch den Kunden 

 

1. Eine Stornierung (Kündigung des Vertrages) durch den Kunden ist nach Maßgabe der nachstehenden Regelung möglich. Die Stornierung bedarf zu 

ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

2. Im Falle der Stornierung ist der Kunde verpflichtet, die Vergütung gemäß § 4 nach folgender Staffel als Schadenersatz an TSL zu zahlen: Bei Stornierung 

bis 30 Tage vor vertraglichem Mietbeginn 20% von der Gesamtsumme. Stornierung bis 7 Tage vor vertraglichem Mietbeginn 50% von der 

Gesamtsumme. Stornierung unter 7 Tage vor vertraglichem Mietbeginn 100% der Gesamtsumme. 

3. Für den Zeitpunkt der Stornierung ist der Zugang des Kündigungsschreibens bei TSL maßgeblich. Die Schadensersatzverpflichtung entfällt insoweit, als der 

Kunde nachweist, dass TSL kein Schaden oder ein Schaden in wesentlich geringerer Höhe entstanden ist. 

 

 

§ 7 Zahlung 

 

1. Soweit nichts anderes vereinbart wurde, ist die Vergütung ohne Abzüge/Skonti im Zeitpunkt des vereinbarten Mietbeginns fällig. Vergütungen für sonstige 

Leistungen sind ebenfalls bei Vertragsbeginn fällig. TSL ist zur Übergabe der Mietgegenstande an den Kunden nur im Falle der vorherigen vollständigen Zahlung 

der Vergütung verpflichtet. Für die Rechtzeitigkeit von Zahlungen ist in jedem Fall der Eingang des Geldes bei TSL maßgeblich. 

2. Im Falle nicht fristgerechter Zahlung schuldet der Kunde mindestens die Fälligkeitszinsen in gesetzlicher Hohe. Die Geltendmachung eines weiteren 

Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 

 

 

§ 8 Gebrauchsüberlassung und Mängel 

 

1. Bei den von TSL vermieteten Gegenständen handelt es sich um technisch aufwendige und dementsprechend störungsempfindliche Gerate, die eine besonders 

sorgfältige Behandlung sowie die Bedienung durch technisch geschultes Personal erfordern. 

 

2. TSL wird die Mietgegenstande in ihrem Lager dem vereinbarten Termin in einem zu dem vertragsmäßigen Gebrauch geeigneten Zustand für' die Dauer der 

vereinbarten Mietzeit bereitstellen. Der Kunde ist verpflichtet, die Mietgegenstande bei Überlassung auf Vollständigkeit und Mangelfreiheit zu untersuchen und 

einen etwaigen Mangel oder eine etwaige Unvollständigkeit TSL unverzüglich anzuzeigen. Unterlasst der Kunde die Untersuchung oder die Anzeige, so gilt der 

Zustand der Überlassenen Mietgegenstande als genehmigt/mangelfrei, es sei denn, dass der Mangel bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich ein 

solcher Mangel später, so muss die Anzeige unverzüglich nach der Entdeckung gemacht werden. Andernfalls gilt der Zustand der Überlassenen Mietgegenstande 

auch in Ansehung dieses Mangels als genehmigt/ mangelfrei. Die Anzeige bedarf der Schriftform. 

 

3. Sind die Mietgegenstande im Zeitpunkt der Überlassung mangelhaft oder zeigt sich ein solcher Mangel später, so kann der Kunde nach rechtzeitiger Anzeige 

Nachbesserung verlangen. Dies gilt nicht, soweit der Kunde den Mangel selbst verursacht hat und /oder gemäß zur Instandhaltung - einschließlich Reparatur -

verpflichtet ist. TSL kann das Nachbesserungsverlangen nach eigener Wahl durch Bereitstellung eines gleichwertigen Mietgegenstandes oder durch Reparatur 

erfü11en. Der Kunde kann die Durchführung der Nachbesserung nur wahrend des in § 8 Abs. 2 genannten Zeitraums verlangen. TSL kann die Nachbesserung von der 

Erstattung der Transport-, Wege- und Arbeitskosten durch den Kunden abhängig machen, wenn die Nachbesserung mit unverhältnismäßigen Aufwendungen 

verbunden ist. 

 

4. Ein Minderungs- oder Kündigungsrecht nach Maßgabe des §§ 543 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 BGB steht dem Kunden nur zu, wenn der Nachbesserungsversuch von TSL 

erfolglos geblieben ist oder TSL die Nachbesserung mangels Kostenübernahme gemäß § 6 Abs. 3 S. 5 abgelehnt hat. Unterlasst der Kunde die Anzeige oder zeigt er 

den Mangel verspätet an, kann der Kunde aufgrund des Mangels nicht mindern, gemäß § 543 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 BGB kündigen oder Schadenersatz verlangen. Der 

Anspruch auf Schadensersatz ist auch dann ausgeschlossen, wenn der Kunde den Mangel TSL zwar unverzüglich angezeigt hat, eine Nachbesserung innerhalb des 

unter § 6 Abs. 2 genannten Zeitraums jedoch nicht möglich war. Im Falle einer unterlassenen oder verspäteten Anzeige ist der Kunde TSL zum Ersatz des 

dadurch verursachten Schadens verpflichtet. jegliches Mitverschulden des Kunden an dem Mangel schließt das Kündigungsrecht aus. 

 

5. Sind mehrere Gegenstande vermietet, ist der Kunde zur Kündigung des gesamten Vertrages aufgrund Mangelhaftigkeit eines einzelnen Gegenstandes nur berechtigt, 

wenn die Mietgegenstande als zusammengehörig vermietet worden sind und die Mangelhaftigkeit die vertraglich vorausgesetzte Funktionsfähigkeit der 

Mietgegenstande in ihrer Gesamtheit wesentlich beeinträchtigt. 

 

6. Mietet der Kunde technisch aufwendig oder schwierig zu bedienende Gerate ohne die Inanspruchnahme des von TSL empfohlenen und angebotenen 

Fachpersonals an, steht dem Kunde ein Nachbesserungsanspruch nur im Falle des Nachweises zu, dass für den Mangel keine Bedienungsfehler 

ursächlich oder mitursächlich waren. 

 

7. Der Mieter ist verpflichtet, auf seine Kosten im Zusammenhang mit dem geplanten Einsatz der Mietgegenstande etwa erforderlich e 

Öffentlich-rechtliche Genehmigungen rechtzeitig einzuholen. Sofern die Montage durch TSL erfolgt, hat der Mieter TSL zuvor auf Verlangen die erforderlichen 

Genehmigungen nachzuweisen. TSL haftet nicht für die Genehmigungsfähigkeit des von Kunden vorgesehenen Einsatzes der Mietgegenstande. 

 

8. TSL behalt sich das Recht vor, die in der Auftragsbestätigung genannten Gerate durch funktionsgleiche, adäquate Gerate zu ersetzen 

 


